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Dani Tietz 

 

Kontakt GEW Bezirksfachgruppe sozialpädagogische Berufe: 

daniela.tietz@gew-rlp.de 

Info 

 
Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in einzelnen Einrichtungen im Bezirk Koblenz ist es zu Unklarheiten bei der Lohnfortzahlung des 

Entgelts im Fall behördlich angeordneter Quarantäne bei negativer Testung gekommen. 

Wichtig hierbei ist, dass das zuständige Gesundheitsamt euch die Quarantäne in schriftlicher Form 

anordnet. Mit diesem Bescheid kann der Arbeitgeber im Anschluss seine Ansprüche gegenüber der 

für ihn zuständigen Behörde geltend machen. 

Folgende Hinweise dazu habe ich im Netz recherchieren können, die ggf. den Personalabteilungen 

vorgelegt werden können. 

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/aerzte-und-kliniken/in-haeuslicher-

quarantaene-wegen-corona-wie-soll-ich-mich-verhalten-46318 

Behördlich angeordnete Quarantäne ohne Symptome 

 

Wer in Quarantäne und berufstätig ist, kann nicht mehr in den Betrieb gehen. 

Homeoffice kann hier eine Lösung sein. 
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Weist man keine Krankheitssymptome auf, darf der Hausarzt keine AU-

Bescheinigung ausstellen. Dies gilt auch für positiv auf das Coronavirus SARS-

CoV-2 getestete Personen ohne Symptomatik. 

 

Hier sind Sie aber durch das Infektionsschutzgesetz abgesichert.  

 

Dabei erhält man ebenfalls für sechs Wochen eine Entgeltfortzahlung durch den 

Arbeitgeber. Reichen Sie dazu den behördlichen Bescheid über die Anordnung 

der Quarantäne beim Arbeitgeber ein. Der Arbeitgeber wiederum kann sich die 

Lohnfortzahlung über die zuständigen Behörden erstatten lassen. 

 

Erkranken Sie während der Quarantäne, besteht von diesem Zeitpunkt an 

Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit. Hier ist dann eine AU-Bescheinigung durch 

den Arzt erforderlich, die Sie rechtzeitig an den Arbeitgeber weiterleiten müssen. 

Es gelten dann wieder die Regeln zur Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. 

 

 

Mit GEWerkschaftlichen Grüßen 

Dani Tietz 
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